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Regierungsratsbeschluss vom 6. Juli 2010 

Nr. 2010/1274 

Mümliswii-Ramiswil: Anpassung Strassen- und Baulinienplan "Kirchweg" I Ge
nehmigung 

1. Ausgangslage 

Die Einwohnergemeinde Mümliswii-Ramiswil unterbreitet dem Regierungsrat die Anpassung am 
Strassen- und Baulinienplan "Kirchweg" zur Genehmigung. 

2. Erwägungen 

Die Parzelle GB Nr. 824 liegt in der Kernzone und wird durch einen öffentlichen Fussweg von 
der Parzelle GB Nr. 803 getrennt. Der Fussweg wird nicht mehr benötigt. Das entsprechende 
Areal wurde den jeweiligen Eigentümern von GB Nrn. 824 und 803 verkauft und mit den Par
zellen vereinigt. Mit dem Erschliessungsplan "Kirchweg" wird der Fussweg aufgehoben. Die Flä
che fällt damit der Kernzone zu. 

Die öffentliche Auflage erfolgte vom 9. April 2010 bis zum 10. Mai 2010. Innerhalb der Auflage
frist gingen keine Einsprachen ein. Der Gemeinderat genehmigte die Planung am 1. April 2010 
unter dem Vorbehalt von Einsprachen. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen. 

3. Beschluss 

3.1 Die Anpassung am Strassen- und Baulinienplan "Kirchweg" der Einwohnergemeinde 
Mümliswii-Ramiswil wird genehmigt. 

3.2 Bestehende Pläne und Reglemente verlieren, soweit sie mit der vorliegenden 
Anpassung in Widerspruch stehen, ihre Rechtskraft und werden aufgehoben. 

3.3 Die Einwohnergemeinde Mümliswii-Ramiswil hat eine reduzierte Genehmigungs
gebühr von Fr. 500.00 sowie Publikationskosten von Fr. 23.00, insgesamt Fr. 523.00, zu 
bezahlen. 
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3.4 Die Gemeinde wird gebeten, dem Amt für Raumplanung bis am 15. August 2010 noch 
einen Plan zuzustellen. Der Plan ist mit den Unterschriften der Gemeinde zu versehen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

Kostenrechnung 

Genehmigungsgebühr: 
Publikationskosten: 

Zahlungsart: 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Einwohnergemeinde Mümliswii-Ramiswil, Schmiede
strasse 272, 4717 Mümliswil 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

500.00 
23.00 

523.00 

(KA 431 000/A 80553) 
(KA 435015/A 45820) 

Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 
Rechnungstellung durch Staatskanzlei 

tArnt für Raumplanung (SC/Ru) (3), mit Akten und 1 gen. Plan (später) 
Amt für Raumplanung, Debitorenkontrolle (Ci) 
Amt für Umwelt 
Amt für Verkehr und Tiefbau 
Amt für Finanzen 
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten 
Solothurnische Gebäudeversicherung, Baselstrasse 40 
Einwohnergemeinde Mümliswii-Ramiswil, Schmiedestrasse 272, Postfach 9, 4717 Mümliswil, mit 

1 gen. Plan (später), mit Rechnung (Einschreiben) 
Baukommission Mümliswii-Ramiswil, 4717 Mümliswil 
Staatskanzlei (Amtsblattpublikation: Einwohnergemeinde Mümliswii-Ramiswil: Genehmigung 

Anpassung Strassen- und Baulinienplan "Kirchweg") 


